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Umgang vor dem Ausrücken des Andreas ſtattgefunden, und var
Margareta der Meinung, ſie hätte unur bedingterweiſe geheiratet,
dann hat ſie ſich er verſündigt, venn ſie nicht etwa durch alſches
Gewiſſen entſchuldigt ward

Endlich kann aber noch die Frage aufgeworfen werden: Wie
würde * ausgeſehen haben mit der Berechtigung zur Penſion,
Andreas, zum Krüppel geſchoſſen 3u werden, gefallen waäre ſt
die Ausſage Margaretas richtig, daß ſie nUuLr bedingte Eheeinwilligung
gegeben habe, dann iſt ſie niemals die Gattin des Andreas geweſen,
wurde daher im Augenblick des Todes desſelben weder Gattin noch
Witwe des Andreas. Da aber die Penſionsberechtigung nur für die
Witwe des Verſtorbenen gilt, hat Margareta keinen rechtlichen
Anſpruch darauf; ſie wäre 0  er zur Rückerſtattung der Dd be
zogenen Penſion ver Urde aber trotz der öffentlichen Er
klärung Margaretas, daß ſie unter der von ihr behaupteten
Bedingung den Ehekonſens egeben habe, vom ſtaatlichen Gerichte
dennoch die Verbindung mit Andreas als bürgerliche Ehe anerkannt,
dann dürfte ſie mit ewiſſen die Penſion beziehen, ſelbſt

kirchlicherſeits die Ehe als ungültig betrachtet werden mu
Um ſo mehr könnte die Penſion ruhig angenommen werden,

die Richtigkeit der Ausſage Margaretas nicht er iſt das
El wenn die Eventualitäten, welche Margareta jetzt als Bedin⸗
gungen Uffaßt Unter welchen ſie die Ehe geſchloſſen habe, wahr
ſcheinli zur Zeit des Eheabſchluſſes nur Wünſche deren
Verwirklichung ſie erwartete, ſo daß ſie ohne leſe Erwartung die
Ehe nicht würde abgeſchloſſen haben. In dieſem Falle gilt ſowohl
vor dem ewiſſen als auch vor kirchlichem und bürgerlichem Gericht
der rundſatz: „Standum 68t PTO Valore acetus“. mithin iſt auch
der rechtliche Anſpruch auf Penſion aufrecht halten.

Valkenburg (Holland). Aug 8  m
II (Das Autorenrecht.) Auguſtinus wird vom Redakteur einer

kirchlichen Zeitſchrift aufgefordert, die ausländiſchen Fachblätter durch⸗
zublättern, daraus Artikel bearbeiten. Die betreffenden
ralblätter werden dem Mitarbeiter Auguſtinus Im Auftrage der
Redaktion zugeſandt. Er weiß nichts davon, ob der Redakteur eine
Bewilligung von den ausländiſchen Blättern erhalten habe, deren
Artikel, beſonders ohne Angabe der Quelle, 3u übernehmen. ugu⸗
ſtinus ümmert ſich nicht Um dieſe Seite der Sache, da e* der
Meinung iſt, der Redakteur ſei auch Mn dieſer Hinſicht verantwort—
lich Uebrigens tröſtet ſich mit dem Gedanken, auch die auslän—
diſchen Blätter Uen dasſelbe und „zitieren“ ich beiderſeits. Was
iſt vom Verfahren des Redakteurs ſowie des Mitarbeiters und über⸗
haupt Autorenrecht vor dem ewiſſen halten?

Beantwortung. Der Auftrag der Redaktion und die Auf
aſſung des Mitarbeiters Auguſtinus ſcheinen nicht in völliger Har⸗
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monie 3u ſtehen Der Auftrag der Redaktion lautet auf Bearbeitungfremder literariſcher Arbeiten, welche ſich Iin ausländiſchen Zeitſchriftenfinden, 3u eigenen Artikeln. Die Auffaſſung des Auguſtinusgeht dahin, als ob 6 ich eine Herübernahme fremder litera—
riſcher Arbeiten handle ohne deren weſentliche Veränderung.Der Auftrag der Redaktion geht alſo auf Herſtellung von
ſelbſtändigen Artikeln, allerdings Unter Benutzung fremder Arbeiten,welche chon In ausländiſchen, ähnlichem we dienenden Zeitſchriftenerſchienen ind Eine olche Benutzung von rechtmäßig veröffentlichtenfremden Elaboraten iſt nicht verboten, venn ſie auch einem betref⸗fenden Mitarbeiter zur großen Erleichterung dienen, ihn anregen,ihm Geſichtspunkte bieten, geeigneten unterbreiten kann
Qher hatte auch die Redaktion der Zeitſchrift keinen Anlaß, von
den Redaktionen und dem Verlage der ausländiſchen Zeitſchriften,welche ſie ihrem Mitarbeiter zur Benutzung zuſtellte, ſich die Be
willigung zu einer Qaus ſich ungeſetzlichen weiteren Ausnützung jenerZeitſchriften geben zu laſſen, weil ſie eine Ausnützung von
Hrem Mitarbeiter nicht verlangte. Will alſo der Mitarbeiter jeneAusnützung dahin ausdehnen, daß ETL einen vorgefundenen AſſendenAufſatz einfach überſetzen oder weſentlich unverändert kopieren möchte,
Ut das auf ſein Riſiko und auf ſeine Verantwortlichkeit. WelcherArt dieſe Verantwortlichkeit ſei, ergibt ſich Qus der Beantwortungder Frage ber da Urheber⸗ oder Autorenrecht literariſchenErzeugniſſen.

Wie weit ſich bloß naturrechtlichen Standpunkte Aus das
Autorenrecht erſtrecke, iſt reilich kontrovers; die diesbezüglichen Mei⸗

der Fachgelehrten gehen ſehr weit auseinander. Allein darin
iſt man wohl einig, daß die poſitiven ſtaatlichen Geſetze diesbezüglichVorſchriften erlaſſen können, welche auch Im ewiſſen verpflichten,wenigſtens inſoweit, als dadurch berechtigte Intereſſen des Ur⸗
hebers oder deſſen Rechtsnachfolgers ihren Schutz finden Nament⸗—
lich wird die Gewiſſenspflicht auf Schadenerſa da vorliegen, woOo
durch eigenmächtigen Wiederabdruck remder Erzeugniſſe dem UL.
ſprünglichen erfaſſer und deſſen Verleger Abſatzgebiete entzogen und
pekuniärer Schaden zugefügt wird Liegt ein derartiger Schadennicht vor, dann wird die Gewiſſenspflicht ſo ange als ruhendanſehen dürfen, bis auf Zivilklage hin eine richterliche Aburteilungerfolgt

Hienach iſt auch die Verantwortlichkeit des Auguſtinus 3ubeurteilen. Eine pekuniäre Schädigung einer ausländiſchen Zeitſchriftſcheint tatſächlich nicht vorzuliegen, noch befürchtet werden 3u müſſen,zumal dann nicht, eS wahr iſt, wa Auguſtinus ſagt, (8 ſeibei ganzen Kategorien von Zeitſchriften üblich, ſich weniger genau
an die Beobachtung aller poſitiven Vorſchriften 3u halten.Allerdings wird das orſchützen einer laxeren Gewohnheit eine
Verurteilung nicht verhindern, venn etwa I einem Falle Zivilklage
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auf Verletzung des Autorenrechtes erhoben werden. n dieſe
kann mn den meiſten Staaten auch auswärtigen Zeitſchriften oder
literariſchen Werken gegenüber erhoben werden, wegen unbefugten
Nachdruckes nicht nUUL ganzer Aufſätze, ſondern ogar eines nicht
unerheblichen Teiles Eine Klage würde ſich In erſter Linie
nicht den Auguſtinus unſeres Gewiſſensfalles richten, ſondern
gegen die Redaktion und den Verlag der Zeitſchrift die EL durch
—.9.. eine Beiträge bedient hat, weil dieſe C8 ſind, welche fremde Erzeug⸗

wieder veröffentlichen und dadurch den Grund egen zu
einer etwa möglichen Schädigung des urſprünglichen Verfaſſers und
Verlegers.

Aber dadurch wird die eventuelle Verantwortlichkeit des Augu  2
ſtinus un eine andere Richtung gewieſen. Würden Redaktion und Verlag
der kirchlichen Zeitſchrift wirklich 3u einer U reien Benutzung der
dem Auguſtinus zugeſchickten Zei  Liften den Auftrag Tteilt oder

1* darum gewußt haben, dann würden ſie auch ImM
wiſſen un erſter Linie, Auguſtinus Nur in zweiter Linie haftbar
bleiben Ußten ſie aber darum ni dann waäre Auguſtinus in
erſter Linie haftbar; 10 ETL waäre ſelbſ der Redaktion und dem Verlag
der Zeitſchrift haft für den Schaden, den ſie durch gerichtliche
Verurteilung erleiden würden, alls ihn nicht etwa Gutgläubig—
keit und Unkenntnis der poſitiven Geſetzesvorſchriften Im bloßen
Gewiſſensbereiche entſchuldigen ſollten.

Valkenburg Holland) Aug Lehmkuhl
III (Wiederaufleben der Sakramente. Ein vor zehn Jahren

getaufter 0  .  Ude ekennt dem Beichtvater, daß zur Zeit ſeiner Taufe
vieles ungerechte Gut beſeſſen und auch nicht die Abſicht gehabt
habe, CS zurückzuerſtatten. Von dieſem ungerechten Gute habe ETL

bisher m der Beichte nichts erwähnt und CS natürlich auch nicht
zurückerſtattet. Der Beichtvater ſagt darauf kurzerhand dem Pö
nitenten „Dann haben Sie bisher überhaupt kein Sakrament
würdig empfangen. Die Sakramente der Taufe, Buße, Euchariſtie
und Ehe, die Sie empfangen haben, Qaren lauter Sakrilegien;
gehen Sie jetzt fort, bereiten Ste ſich auf eine gründliche General—
beicht ſeit Ihrer Kindheit vor und kommen Sie dann nach ein paar
Tagen wieder.“ Hat der Beichtvater richtig gehandelt?

Die Lehre von dem Wiederaufleben der zwar gültig,
aber fru  0 empfangenen Sakramente (Teviviscentia en:
torum) iſt bedeutungsvoll ebenſowohl für die Dogmatik wie für die
Moral Für die Dogmati iſt CS wichtig, das Faktum und den
odus dieſes Wiederauflebens feſtzuſtellen; für die DTQ aber
kommt hauptſächlich darauf 2  7 die Bedingungen anzugeben, Unter
denen dem fruchtlos empfangenen Sakramente einne Wirkſamkeit 6
teilt wird Das Faktum der Reviviszenz kann weder Qus der Heiligen
Schrift noch Cus den Lehrentſcheidungen der Kirche ſtrikte bewieſen


